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13351
Zweite Verwaltungsvorschrift zur Anderung der
Verwaltungsvorschrift ,,Zuwendungen zur Förderung
von MaBnahmen zur Verbesserung von Gesundheit
und Robustheit Iandwirtschaftlicher Nutztiere”

Die Verwaltungsvorschrift ~Zuwendungen zur Forderung von MaB
nahmen zur Verbesserung von Gesundheit und Robustheit Iandwirt
schaftlicher Nutztiere” vom 16. Juni 2021 (ThurStAnz Nr. 29/2021,
S. 1283), geandert durch Verwaltungsvorschrift vom 6. April 2022
(ThürStAnz Nr. 19/2022, S. 577), wird wie folgt geandert:

1. Nummer 1.2 wird wie folgt geandert:

,,Das Land gewahrt gema8 § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die
Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes” (GAK-Gesetz — GAKG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBI. I 5. 1055),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober
2016 (BGBI. I S. 2231) in Verbindung mit dem Rahmenplan der
Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes” (GAK-Rahmenplan) sowie der Verordnung (EU)
2022/2472 der Kommission vom 14. Dezember 2022 zur Fest
stellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen
im Agrar- und Forstsektor und in lSndlichen Gebieten mit dem
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europaischen Union (Amtsblatt der EU
vom 21.12.2022, Nr. L 327, 5. 1), nach MaBgabe dieser Förder
richtlinie unter Beachtung der §~ 23 und 44 der Thuringer Lan
deshaushaltsordnung (ThürLHO) in der Fassung der Bekannt
machung vom 19. September 2000 (GVBI. S. 282) in der jeweils
geltenden Fassung, der hierzu geltenden Verwaltungsvorschrif
ten (VV), des Haushaltsgesetzes in derjeweils geltenden Fassung
sowie des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Thuringer Verwaltungsverfahrens
gesetz (ThürVwVfG) in Verbindung mit den §~ 48, 49 und 49a des
Verwaltungsverfahrensgesetzes WwVfG) in den jeweils geltenden
Fassungen, Zuwendungen fur Ma8nahmen zur Verbesserung
von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere.”

2. In Nummer 5.1 erster Spiegelstrich wird die ZahI ,,12,00’ durch
die ZahI ,,13,15” ersetzt.

3. In Nummers.1 vierterSpiegelstrich wird die ZahI 3,36” durch die
ZahI 3,30” ersetzt.

4. In Nummer 5.1 siebenter Spiegelstrich wird die ZahI ,,8,70” durch
die ZahI ,,8,00” ersetzt.

5. In Nummer 5.1 achter Spiegelstrich wird die ZahI ,,0,61” durch die
ZahI ,,0,60” ersetzt.

6. In Nummer 8 wird die ZahI 2024” durch die ZahI 2027” ersetzt.

II.

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 31. Dezember 2024 in Kraft.

Erfurt, den 06.11.2024

Susanna Karawanskij
Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
Erfurt, 06.11.2024
Az.: 7408/75-4-106651/2024
ThürStAnzNr. 50/2024 S. 1798

13361
Richtlinie zur Förderung der integrierten Jändlichen
Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen
ab 2023 (FR ILE/REVIT ab 2023)
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Das Land gewahrt nach MaBgabe dieser Förderrichtlinie
Zuwendungen zur Forderung ~on Vorhaben zur integrierten
Iändlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brach
flächen im Rahmen der jeweils geltenden Fassung

a) des GAP-Strategieplans für die Bundesrepublik Deutsch
land (CCI 2O23DEO6AFSPOO1) für die Förderperiode
2023 bis 2027 (GAP-SP) auf der Grundlage

b) derVerordnung (EU) 2021/2115 vom 2. Dezember 2021
des Europaischen Parlaments und des Rates mit Vor
schriften für die Unterstützung der von den Mitglied
staaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu
erstellenden und durch den Europaischen Garantiefonds
für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europaischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) zu finanzierenden Strategieplane (GAP
Strategieplane) und zur Aufhebung der Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/201 3,

C) der Verordnung (EU) 2021/2116 des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 2. Dezember 2021 über die
Finanzierung, Verwaltung und Uberwachung der gemein
samen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung
(EU) Nr. 1306/201 3,

Tell C

Tell D

Al Rechtsgrundlagen

WFG
Rechteck
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d) derVerordnung (EU) 2021/1 060 des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemein
samen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds
Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerech
ten Ubergang und den Europaischen Meeres-, Fischerei
und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für
diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integra
tionsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das
Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwal
tung und Visumpolitik,

e) der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1173 der
Kommission vom 31. Mai 2022 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EU) 2021/2116 des
Europaischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des
integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems im Rah
men der Gemeinsamen Agrarpolitik,

f) der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1 475 der Kom
mission vom 6. September 2022 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EU) 2021/2115 des
Europaischen Parlaments und des Rates hinsichtlich
der Evaluierung der GAP-Strategieplane und der Bereit
stellung von Informationen für die Uberwachung und die
Evaluierung,

g) der Delegierten Verordnung (EU) 2022/126 der Kommis
sion vom 7. Dezember 2021 zur Erganzung der Verord
nung (EU) 2021/2115 des Europaischen Parlaments und
des Rates um zusätzliche Anforderungen für bestimmte,
von den Mitgliedstaaten in ihren GAP-Strategieplanen
für den Zeitraum 2023 bis 2027 gemal3 der genannten
Verordnung festgelegte Interventionskategorien sowie
um Vorschriften über den Anteil für den Standard für den
guten landwirtschaftlichen und okologischen Zustand
(GLOZ-Standard) Nr. 1,

h) der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1 27 der Kom
mission vom 7. Dezember 2021 zur Erganzung der Ver
ordnung (EU) 2021/2116 des Europâischen Parlaments
und des Rates mit Vorschriften für die Zahlstellen und
anderen Einrichtungen, die Finanzverwaltung, den Rech
nungsabschluss, Sicherheiten und die Verwendung des Euro,

I) der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1 28 der Kom
mission vom 21. Dezember 2021 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EU) 2021/2116 des
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der
Zahlstellen und anderen Einrichtungen, der Finanzver
waltung, des Rechnungsabschlusses, der Kontrollen, der
Sicherheiten und derTransparenz,

j) der Durchführungsverordnung (EU) 2022/129 der Kom
mission vom 21. Dezember 2021 mit Vorschriften für
Interventionskategorien für Olsaaten, Baumwolle und
Nebenerzeugnisse der Weinbereitung gemal3 derVerord
nung (EU) 2021/2115 des Europaischen Parlaments und
des Rates sowie für die Anforderungen hinsichtlich Infor
mation, Offentlichkeitsarbeit und Sichtbarkeit im Zusam
menhang mit der Unterstützung der Union und den GAP
Strategieplanen,

k) der Verordnung (EU) 2023/2832 der Kommission vom
13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europa
ischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen,
die Dienstleistungen von ailgemeinem wirtschaftlichem
Interesse erbringen,

I) der Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom
13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europa
ischen Union auf De-minimis-Beihilfen,

m) der Verordnung (EU) 201 9/316 der Kommission vom
21. Februar20l 9 zurAnderung der Verordnung 1408/2013
über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver
trags über die Arbeitsweise der Europaischen Union auf
De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor,

n) des GAK-Gesetzes (GAKG) in der Fassung vom 21. Juli
1988 (BGBI. I S. 1055) unter Beachtung der vom Pla
nungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz
(PLANAK) beschlossenen Fordergrundsatze,

0) des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung
vom 16. März 1976 (BGBI. IS. 546),

p) des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) in
der Fassung vom 3. Juli 1991 (BGBI. 5. 1418),

q) des Thüringer Gesetzes zur Forderung der Land- und
Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus in der Fassung
vom 23. März 1994 (GVBI. 5. 317),

r) des Thüringer Gesetzes zur Inklusion und Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen in der Fassung vom
30. Juli 2019 (GVBI. S.303),

s) der §~ 23 und 44 der Thüringer Landeshaushaltsord
nung (ThürLHO) in der Fassung vom 19. September 2000
(GVBI. 5. 282) und den hierzu erlassenen Verwaltungs
vorschriften (VV) und

t) des § 1 Absatz 1 Satz 1 des Thüringer Verwaltungsver
fahrensgesetzes (ThürVwVfG) in der Fassung vom 02. Juli
2024 (GVBI. S. 277) in Verbindung mit §~ 48, 49 und 49a
des Verwaltungsverfahrensgesetzes WwVfG) in der Fas
sung vom 23. Januar 2003 (BGBI. I 5. 102).

A 2 Bewilligungsgrundlagen

Bewilligungsbehorde ist das Thüringer Landesamt für Land
wirtschaft und Ländlichen Raum; abweichend hiervon ist
für die MaBnahme B 5 das Thüringer Landesamt für Boden
management und Geoinformation Bewilligungsbehorde und
für die Mal3nahme B 6 ,,Kleinstunternehmen der Grundver
sorgung” die Thüringer Aufbaubank Bewilligungsstelle.

Em Rechtsanspruch auf Gewahrung derZuwendung besteht
nicht.

Bei ELER-kofinanzierten Vorhaben der Mal3nahmen B 3
(Interventionscode: EL-0410-02) und C (Interventionscode:
EL-0410-05) erfolgt die Vorhabenauswahl unter Verwen
dung von Auswahlkriterien im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Budgets. Die aktuellen Auswahlkriterien für die
ELER-kofinanzierten Ma8nahmen B 3 und C sind auf der
nternetseite des für den ländlichen Raum zustandigen
Ministeriums verdffentlicht.

Bei alien anderen Vorhaben der MaBnahme B 3 entscheidet
die Bewilligungsbehorde nach pflichtgema8em Ermessen
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Gleiches gilt
für die Mal3nahmen B 2, B 4, B 5, B 6, B 7 und B 8.

Bei Vorhaben der Mal3nahme B 1 prüft die Bewilligungs
behdrde die Förderfahigkeit nach pflichtgemal3em Ermes
sen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

A 3 Zuwendungszweck

Zweck der Forderung ist es, im Rahmen integrierter land
licher Entwicklungsansatze unter Berücksichtigung der
Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raum
ordnung, der Belange des Natur- und Umweltschutzes,
der Grundsätze der AGENDA 21, der demografischen
Entwicklung sowie der Reduzierung der Flächeninan
spruchnahme, die ländlichen Rãume im Sinne der Ver
ordnung (EU) 2021/2115 über die Forderung der Ent
wicklung des landlichen Raums als Lebens-, Arbeits-,
Erholungs- und Naturraum zu sichern und weiterzuent
wickeln.
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Die Belange von Menschen mit Behinderungen sind gema8
des Thuringer Gesetzes zur Inklusion und Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen (Barriere
freiheit).

Die Revitalisierung von Brachflächen und damit verbundene
Basisdienstleistungen befördern die okologische und sozio
ökonomische Nachhaltigkeit der lSndlichen Gebiete. Damit
ist eine Aktivierung und Gestaltung von Landschafts- und
Siedlungsraumen, unabhangig von ihrer jeweiligen Vornut
zung, moglich. Mit der Revitalisierung von BrachflSchen
soil em Beitrag zum ressourcenschonenden Europa durch
Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Flächen und
damit dem Schutz der natürlichen Ressource Boden geleis
tet werden. Die Begrenzung des Flächenverbrauchs auf
30 Hektar pro Tag ist nationales Nachhaltigkeitsziel der Bun
desregierung. Entsprechend soil in Thuringen die Flächen
neuinanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke
kontinuierlich reduziert werden mit dem Ziel, bis zum Jahr
2025 die Neuinanspruchnahme durch aktives Flächen
recycling (in der Summe) auszugleichen (vgl. Abschnitt 2.4
Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP 2025)).
Die FlScheninanspruchnahme für Siedlungszwecke soil sich
am gemeindebezogenen Bedarf orientieren und dem Prin
zip ,,Nachnutzung vor Flãchenneuinanspruchnahme” fol
gen. Der Nachnutzung geeigneter Brach- und Konversions
flächen wird dabei em besonderes Gewicht beigemessen
(Abschnitt 2.4.2 G LEP 2025). Mit der Forderung der Revi
talisierung von Brachflächen wird dieses Ziel unterstützt.
Gleichzeitig wird die AttraktivitSt der naturräumlichen Aus
stattung als wertvolles Potenzial für die Standortentwicklung
erhalten und weiterentwickelt. Durch die Aktivierung von
brachliegenden Flächen und Gebäuden werden bauliche
Missstände infolge Aufgabe der Vornutzung beseitigt und
Renaturierungspotenziale sowie neue Moglichkeiten einer
Nachnutzung geschaffen.

Tell B Förderbereiche integrierte Iändliche Entwicklung

B 1 MaBnahme ,,LEADER”

Forderfahig sind Aufwendungen für von der örtlichen
Bevolkerung betriebene Vorhaben zur lokalen Entwicklung
LEADER im Sinne der Artikel 31 bis 34 der Verordnung (EU)
2021/1 060 i. V. m. Artikel 77 der Verordnung (EU) 2021/2115
und i. V. m. den Bestimmungen der Interventionsbeschrei
bung EL-0703 (LEADER) des GAP-SP.

B 1.1 Gegenstand der Forderung

B 1.1.1 Vorbereitung

Die Forderung umfasst:

a) die Ausgaben für Kapazitätsaufbau, Schulung, Vernet
zung und Beratung,

b) die Ausgaben für die Ausarbeitung einer Regionalen Ent
wicklungsstrategie und

c) die Verwaltungsausgaben (Personal- und Sachausga
ben) während der Vorbereitungsphase.

B 1.1.2 Projekte zur Umsetzung der jeweiligen Regionalen Entwick
lungsstrategie

Die Forderung umfasst:

a) investive und nicht investive Vorhaben zur Umsetzung
der Regionalen Entwicklungsstrategie, die im Einklang
mit den aligemeinen Bestimmungen der Verordnung (EU)
2021/1 060 und der Verordnung (EU) 2021/2115 stehen
und

Ais Kleinprojekte gelten Vorhaben, deren zuwendungsfahige
Ausgaben 5.000 Euro nicht übersteigen.

Von der Forderung regelma8ig ausgenommen sind die unter
Kapitel 4.7.1 des Aligemeinen Tells des GAP-SP für die Bun
desrepublik Deutschland aufgeführten nicht förderfahigen
Investitionen und Ausgabenkategorien. Abweichend hiervon
sind Sachleistungen in Form von Erbringung bzw. Bereitstel
lung von Arbeitsleistung bei Kieinprojekten forderfahig.

Weiterhin nicht forderfahig sind:

a) Vorhaben nach den Artikeln 70 bis 72 der Verordnung
(EU) 2021/2115,

b) Vorhaben nach Artikel 75 der Verordnung (EU)
2021/2115, soweit sie die Forderung der Niederlassung
von Junglandwirten und neuen Landwirten betreffen,

c) Vorhaben nach Artikel 76 der Verordnung (EU) 2021/2115
sowie

d) Kosten der Zusammenarbeit, an der ausschliel3lich For
schungseinrichtungen beteiligt sind.

Soweit Vorhaben nach den Artikeln 73 bis 75 (hier: Existenz
gründungen für nicht landwirtschaftliche Tatigkeiten) und
Artikel 78 der Verordnung (EU) 2021/2115 gefordert wer
den, ist Artikel 77 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2021/2115 zu
beachten.

Vorhaben der technischen lnfrastruktur, insbesondere der
Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstral3eninfrastruktur
oder im Bereich der lnvestitionsforderung landwirtschaft
licher Unternehmen sind nur forderfahig, wenn das Vor
haben Teil eines integrierten Vorhabens ist, einen durch die
zustandige Aktionsgruppe begründeten gemeinschaftiichen
Mehrwert durch die Erfüllung der in derjeweiligen Regionalen
Entwicklungsstrategie formulierten Ziele aufweist oder sich
durch einen besonderen lnnovationsgehalt auszeichnet.

B 1.1.3 Kooperationsprojekte zur Umsetzung der jeweiligen Regio
nalen Entwickiungsstrategie

Die Forderung umfasst:

a) die Anbahnungsausgaben,

b) die Ausgaben für transnationale Projekte und

c) die Ausgaben für gebietsübergreifende Projekte.

Kleinprojekte (vgl. B 1.1.2 b)) sind ais Kooperationsprojekte
zulassig.

Von der Forderung regelmaBig ausgenommen sind die unter
Kapitel 4.7.1 des Ailgemeinen Teils des GAP-SP für die Bun
desrepublik Deutschland aufgeführten nicht forderfahigen
lnvestitionen und Ausgabenkategorien. Abweichend hiervon
sind Sachleistungen in Form von Erbringung bzw. Bereitstei
lung von Arbeitsleistung bei Kleinprojekten forderfahig.

Weiterhin nicht forderfahig sind:

a) Vorhaben nach Artikel 70 bis 72 der Verordnung (EU)
2021/2115,

b) Vorhaben nach Artikel 75 der Verordnung (EU) 2021/2115,
soweit sie die Forderung der Niederlassung von Jung
landwirten und neuen Landwirten betreffen,

c) Vorhaben nach Artikel 76 der Verordnung (EU) 2021/2115
sowie

d) Kosten der Zusammenarbeit, an der ausschlie8lich For
schungseinrichtungen beteiligt sind.

Soweit Vorhaben nach Artikel 73 bis 75 (hier: Existenzgrün
dungen für nicht landwirtschaftliche Tatigkeiien) und Artikel 78
der Verordnung (EU) 2021/2115 gefordert werden, ist Artikel
77 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2021/2115 zu beachten.b) Kleinprojekte.
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Vorhaben der technischen lnfrastruktur, insbesondere der
Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstral3eninfrastruktur
oder im Bereich der lnvestitionsforderung landwirtschaft
licher Unternehmen sind nur forderfahig, wenn das Vor
haben Teil eines integrierten Vorhabens ist, einen durch die
zuständige Aktionsgruppe begrundeten gemeinschaftlichen
Mehrwert durch die Erfüllung der in der jeweiligen Regio
nalen Entwicklungsstrategie formulierten Ziele aufweist oder
sich durch einen besonderen lnnovationsgehalt auszeich
net.

B 1.1.4 Verwaltung und Sensibilisierung

Die Forderung umfasst:

a) die Ausgaben fur Geschäftsstelle und Regionalmanage
ment,

b) die Ausgaben für Schulung, Vernetzung und Beratung
der lokalen Akteure,

c) die Ausgaben für Offentlichkeitsarbeit und Sensibilisie
rung der lokalen Akteure,

d) die Ausgaben für die Evaluierung und Monitoring der
Regionalen Entwicklungsstrategie und

e) die Ausgaben für die Fortschreibung der Regionalen Ent
wicklungsstrategie einschl. der Erstellung erganzender,
sachlich und räumlich begrenzter Konzepte für das
Gebiet.

In Abweichung von Kapitel 4.7.1 des Aligemeinen Teils des
GAP-SP für die Bundesrepublik Deutschland sind auch die
Kosten für Rechts-, Versicherungs- und Steuerberatung for
derfahig.

B 1.2 Zuwendungsempfanger

B 1.2.1 Für die FOrderung nach B 1.1.

nichtdiskriminierenden und transparenten Auswahlverfahren
gema$ den Vorgaben des Artikels 33 Abs. 3 der Verordnung
(EU) 2021/1 060 von der Regionalen Aktionsgruppe ausge
wählt und deren Umsetzung beschlossen sein.

Für die Forderung der Ausgaben des Kooperationsprojekts
muss eine Kooperationsvereinbarung vorliegen, die die
Details zur Umsetzung des Vorhabens (Finanzierung, Feder
führung und interne Aufgabenverteilung sowie Inhalte und
Ziele des Vorhabens) beinhaltet.

B 1.3.4 Für die Forderung nach B 1.1.4

Das Management muss von Stellen wahrgenommen wer
den, die nachweislich ausreichende personelle Ressourcen
zur ausschlie8lichen Unterstützung der Regionalen Aktions
gruppen vorhalten. Die Personalausstattung des Manage
ments muss der Komplexitat der Strategie und der Partner
schaft entsprechen. Zur Sicherstellung eines professionellen
Regionalmanagements ist mindestens eine Vollzeitstelle
vorzusehen; dies gilt nicht für einen Ubergangs- und ggf.
Nachlaufzeitraum.

B 1.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

Die Zuwendungen werden als Projektforderungen nach der
W Nr. 2.1 zu § 23 ThürLHO in Form einer Anteilsfinanzierung
als niGht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) gewahrt.

B 1.4.1 Für die Forderung nach B 1.1.1

Die zuwendungsfahigen Ausgaben werden zu 100 Prozent
bezuschusst. Die Ausgaben für die Ausarbeitung der Regio
nalen Entwicklungsstrategie sind je Regionaler Aktions
gruppe und KomplexitOt auf maximal 35.000 Euro begrenzt.

B 1.4.2 Für die FOrderung nach B 1.1.2

Zusammenschlüsse lokaler bzw. regionaler Akteure und
Partnerschaften in einer rechtlich konstituierten Organisati
onsform, deren Rechtsgrundlage (Satzung, Gesellschafter
vertrag etc.) das ordnungsgema6e Funktionieren der Regio
nalen Aktionsgruppe in administrativen und finanziellen
Belangen gewahrleistet, die sich am Auswahlverfahren mit
einer Regionalen Entwicklungsstrategie beteiligen.

B 1.2.2 Für die FOrderung nach B 1.1.2, B 1.1.3 und B 1.1.4

Natürliche Personen und Personengesellschaften sowie
juristische Personen des Offentlichen und des privaten Rechts.

B 1.3 Zuwendungsvoraussetzungen

B 1.3.1 Für die Forderung nach B 1.1.1

Die ausgearbeitete Regionale Entwicklungsstrategie muss
bzgl. Gliederung und Inhalt den im Leitfaden zum Wett
bewerbsaufruf genannien Mindestkriterien entsprechen.

B 1.3.2 Für die Forderung nach B 1.1.2

Die Vorhaben müssen den Zielstellungen der genehmigten
Regionalen Entwicklungsstrategie im Sinne des Artikels 32
derVerordnung (EU) 2021/1 060 entsprechen und in einem
nichtdiskriminierenden und transparenten Auswahlverfahren
gema6 den Vorgaben des Artikels 33 Abs. 3 der Verordnung
(EU) 2021/1 060 von der Regionalen Aktionsgruppe ausge
wählt und deren Umsetzung beschlossen sein.

B 1.3.3 Für die Forderung nach B 1.1.3

Die Vorhaben müssen den Zielstellungen der genehmigten
Regionalen Entwicklungsstrategie im Sinne des Artikels 32
derVerordnung (EU) 2021/1060 entsprechen und in einem

a) Investive Vorhaben:
Der RegelfOrdersatz betragt bis zu 65 Prozent.
Bel Investitionen im Zusammenhang mit einem oder
mehreren der spezifischen Ziele gema8 Artikel 6 Abs. 1
Buchst. d), e) und f) der Verordnung (EU) 2021/2115
sowie in Basisdiensileistungen gemafl Kapitel 4.7.3, Zif
fer 9.3 des Allgemeinen Teils des GAP-SP und in land
und forstwirtschaftliche Infrastruktur sowie bel nicht
produktiven Investitionen betragt der FOrdersatz bis zu
80 Prozent.

b) Nichtinvestive Vorhaben:
Der FOrdersatz betragt bis zu 80 Prozent.

Für die Forderung von Kleinprojekten gelten die vorstehen
den Regelungen entsprechend.

Die Zuwendung aus EU-Mitteln für em Vorhaben dart grund
sStzlich nicht mehr als 20 Prozent des Gesamtbudgets der
betreffenden Aktionsgruppe oder maximal 250.000 Euro
betragen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch
das für den ländlichen Raum zustandige Ministerium.

Die Festlegung erfolgt in derjeweiligen Regionalen Entwick
lungsstrategie.

Die FOrderfahigkeitsregelungen gema6 Artikel 63 if. der Ver
ordnung (EU) 2021/1 060 sowie Artikel 86 der Verordnung
(EU) 2021/2115 sind zu beachten.

Bel Kleinprojekten ist eine Anerkennung von Sachleistungen
in Form von Erbringung bzw. Bereitstellung von Arbeits
leistung als Ausgaben unter Beachtung der Bestimmungen
des Artikels 67 der Verordnung (EU) 2021/1 060 grundsatz
lich zulassig. Der Anteil der Mittel für die KleinprojektfOrde
rung ist auf insgesamt maximal 175.000 Euro je Regionaler
Entwicklungsstrategie begrenzt.
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Soweit als Tell elnes konkreten Projekts auch unmittelbare
Personalkosten (Personaistellen) gefordert werden, kann
elne indirekte projektbezogene Pauschale in Höhe von
15 Prozent der zuwendungsfahigen Personalausgaben
(direkte Personalausgaben) herangezogen werden. lndirekte
projektbezogene Ausgaben sind Ausgaben, die dem Pro
jekt nicht vollstãndig zugeordnet werden können. Sie fallen
in der Regel nur anteilig (indirekt) an. Zu diesen Ausgaben
zählen u. a. Raumausgaben, Buro- und Geschaftsausga
ben (auch Ausstattung), IT-Ausgaben, aligemeine Verwal
tungsarbeiten und Ausgaben für geringwertige Wlrtschafts
guter.

B 1.4.3 Für die Forderung nach B 1.1.3

a) Investive Vorhaben:
Der Regelfordersatz betragt bis zu 65 Prozent.
Bel Investitionen im Zusammenhang mit elnem oder
mehreren der spezifischen Ziele gemal3 Artikel 6 Abs. 1
Buchst. d), e) und f) der Verordnung (EU) 2021/2115
sowie in Basisdienstleistungen gema8 Kapitel 4.7.3, Zif
fer 9.3 des Ailgemeinen Tells des GAP-SP und in land
und forstwirtschaftliche lnfrastruktur sowie bel nicht
produktiven Investitionen betragt der Fördersatz bis zu
80 Prozent.

b) Nichtinvestive Vorhaben:
Der Fördersatz betragt bis zu 80 Prozent.

Für die Förderung von Kleinprojekten gelten die vorstehen
den Regelungen entsprechend.

Die Zuwendung aus EU-Mitteln für em Vorhaben darf grund
sätzlich nicht mehr als 20 Prozent des Gesamtbudgets der
betreffenden Aktionsgruppe oder maximal 250.000 Euro
betragen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch
das für den ländlichen Raum zustandige Ministerium.

Die Festlegung erfolgt in derjeweiligen Regionalen Entwick
lungsstrategie.

Die förderfähigen Ausgaben für Anbahnungskosten sind
je Kooperationsvorhaben grundsatzlich auf maximal
5.000 Euro begrenzt.

Die Förderfahigkeitsregelungen gemal3 Artikel 63ff. der Ver
ordnung (EU) 2021/1 060 sowie Artikel 86 der Verordnung
(EU) 2021/2115 sind zu beachten.

Bel Kleinprojekten 1st elne Anerkennung von Sachlels
tungen in Form von Erbringung bzw. Bereitstellung
von Arbeitsleistung als Ausgaben unter Beachtung der
Bestimmungen des Artikels 67 der Verordnung (EU)
2021/1 060 grundsatzlich zulässig. Der Anteil der Mit-
tel für die Kleinprojektforderung 1st auf mnsgesamt maxi
mal 175.000 Euro je Regionaler Entwicklungsstrategie
begrenzt.

Soweit als Tell elnes konkreten Projekts auch unmittelbare
Personalkosten (Personaistellen) gefordert werden, kann
elne indirekte projektbezogene Pauschale in Höhe von
15 Prozent der zuwendungsfahigen Personalausgaben
(direkte Personalausgaben) herangezogen werden. lndirekte
projektbezogene Ausgaben sind Ausgaben, die dem Pro
jekt nicht vollständig zugeordnet werden können. Sie fallen
in der Regel nur anteilig (mndirekt) an. Zu diesen Ausgaben
zählen u. a. Raumausgaben, Büro- und Geschaftsausga
ben (auch Ausstattung), lT-Ausgaben, allgemeine Verwal
tungsarbeiten und Ausgaben für geringwertige Wirtschafts
güter.

B 1.5 Sonslige Zuwendungsbestimmungen

B 1.5.1 Für die Forderung nach B 1.1.1

Mit der Erarbeitung der Regionalen Entwicklungsstrategie
sind von den Zuwendungsempfangern qualifizierte Stellen
aul3erhalb der öffentlichen Verwaltung zu beauftragen.

B 1.5.2 Für die Forderung nach B 1.1.2

Soweit Vorhaben beihilferechtlich relevant sind und nicht
unter Artikel 42 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europaischen Union (AEUV) fallen, gilt: Die Bestimmungen
der Verordnung (EU) 2023/2831 sowie der Verordnung (EU)
2019/316 zur Anderung der Verordnung Nr. 1408/2013 sind
zu beachten.

Alternativ kommt die Verordnung (EU) 2023/2832 zur
Anwendung.

Die Forderung von Vorhaben erfolgt unter dem Vorbehalt
des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten Grund
stücke, Bauten und baulichen Anlagen sowie die geforderten
Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte innerhalb
elnes Zeitraumes von fünf Jahren ab dem 1. Januar, der auf
das Kalenderjahr folgt, in welchem die Abschlusszahlung
getatigt worden 1st, veräul3ert oder nicht mehr dem Zuwen
dungszweck entsprechend verwendet werden.

Die Einhaltung der Zweckbindungsfrist 1st von der Bewilli
gungsbehorde zu prüfen.

B 1.5.3 Für die Forderung nach B 1.1.3

Soweit Vorhaben beihilferechtlich relevant sind und nicht
unter Artikel 42 AEUV fallen, gilt: Die Bestimmungen der
Verordnung (EU) 2023/2831 sowie der Verordnung (EU)
2019/316 zur Anderung der Verordnung Nr. 1408/2013 sind
zu beachten.

Alternativ kommt die Verordnung (EU) 2023/2832 zur
Anwendung.

Die Forderung von Vorhaben erfolgt unter dem Vorbehalt
des Widerrufs für den Fall, dass die geforderten Grund
stücke, Bauten und baulichen Anlagen sowie die geförderten
Maschinen, technischen Einrichtungen und GerSte innerhalb
elnes Zeitraumes von fünf Jahren ab dem 1. Januar, der auf
das Kalenderjahr folgt, in welchem die Abschlusszahlung
getatigt worden 1st, veräul3ert oder nicht mehr dem Zuwen
dungszweck entsprechend verwendet werden.

Die Einhaltung der Zweckbindungsfrist 1st von der Bewilli
gungsbehorde zu prüfen.

Die Forderung von Anbahnungsausgaben erfolgt nur für
anerkannte Regionale Aktionsgruppen im Sinne des Artikels 33
derVerordnung (EU) 2021/1 060.

B 1.5.4 Für die Forderung nach B 1.1.4

GemSl3 Artikel 34 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2021/1 060
dart die Unterstützung der Ausgaben für Verwaltung und
Sensibilisierung gemãl3 B 1.1.4 insgesamt nicht mehr als
25 Prozent der öffentlichen Ausgaben betragen, die inner
halb der Regionalen Entwicklungsstrategie anfallen.

Die Bewilligung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs
für den Fall, dass die geforderten technischen Emnrichtungen,
Ausstattungen und Gerãte innerhalb eir~es Zeitraumes von
fünf Jahren ab dem 1. Januar, der auf das Kalenderjahr folgt,
in welchem die Jahresschlusszahlung für die geforderten
Gegenstande getatigt worden 1st, veräu8ert oder nicht
mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet
werden.

B 1.4.4 Für die Forderung nach B 1.1.4

Die Höhe der Färderung betragt bis zu 90 Prozent.
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B 1.6 Verfahren

B 1.6.1 Für die Forderung nach B 1.1.1

Antrage auf Gewahrung einer nicht rückzahlbaren Zuwen
dung (Zuschuss) zur vorbereitenden Unterstützung konnen
ab der Veroffentlichung des Wettbewerbsaufrufes bzw.
ab dem darin genannten Zeitpunkt bei der Bewilligungs
behörde eingereicht werden. Die Antragsfrist endet spa
testens mit dem Abschluss des Auswahlverfahrens der
Regionalen Entwicklungsstrategien und Genehmigung der
ausgewahlten Strategien durch das für den Iändlichen Raum
zustandige Ministerium.

B 1.6.2 Für die Forderung nach B 1.1.2

Antrage zur Forderung von Einzelvorhaben, die durch die
betreffende Aktionsgruppe positiv votiert worden sind,
sind bis zum 15. Februar des laufenden Jahres bei der
Bewilligungsbehorde einzureichen. Im Jahr 2023 endet die
Antragsfrist am 30. Juni. Die Bewilligungsbehorde kann
insbesondere für die FälIe Ausnahmen zulassen, in denen
zusätzliche Projektauswahlverfahren erforderlich sind.

B 1.6.3 Für die Forderung nach B 1.1 .3~

Antrage zur Forderung von Kooperationsvorhaben und zur
Forderung von Anbahnungsausgaben, die durch die betref
fende Aktionsgruppe positiv votiert worden sind, sind bis
zum 15. Februar des laufenden Jahres bei der Bewilligungs
behörde einzureichen. Im Jahr 2023 endet die Antragsfrist
am 30. Juni. Die Bewilligungsbehorde kann insbesondere
für die Fälle Ausnahmen zulassen, in denen zusätzliche Pro
jektauswahlverfahren erforderlich sind.

B 1.6.4 Für die Forderung nach B 1.1.4

Antrage auf Gewahrung einer nicht rückzahlbaren Zuwen
dung (Zuschuss) für Ausgaben der Verwaltung und Sensi
bilisierungsausgaben für das folgende Jahr sind bis zum
15. Oktober des laufenden Jahres bei der Bewilligungs
behorde einzureichen. Im Jahr 2023 konnen Antrage laufend
gestelit werden. Die Bewilligungsbehorde kann Ausnahmen
zulassen.

B2 Ma6nahme ,,Pläne für die Entwicklung Iändlicher
Gemeiriden”

B 2.1 Gegenstand der Forderung

B 2.1.1 Zuwendungsfahig ist die Erarbeitung von Plänen für die
Entwicklung in ländlichen Gemeinden zur Schaffung strate
gisch-planerischer Grundlagen.

B 2.1.2 Nicht zuwendungsfahig sind:

a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind
sowie

b) Leistungen der öffentlichen Verwaltung.

B 2.2 Zuwendungsempfänger

Gemeinden

B 2.3 Zuwendungsvoraussetzungen

Die gemeindlichen Plane müssen mindestens folgende Ele
mente beinhalten:

a) Kurzbeschreibung des Gemeindegebiets/der Gemeinde
gebiete,

b) Bestandsaufnahme inki. Analyse der Stärken und Schwa
chen des Gebiets und

C) Darlegung der Entwicklungsstrategie, der Handlungs
felder sowie der Leit- und Startprojekte.

Bei der Erarbeitung des Konzeptes sollen gleichwertige
Lebensverhältnisse einschlie8lich der erreichbaren Grund
versorgung, attraktiver und lebendiger Ortskerne und der
Behebung von Gebäudeleerstanden, die Baukultur, die
Anpassung an den Kllmawandel, der Natur-, Umwelt- und
Klimaschutz, die Moglichkeiten zur Reduzierung der FlS
cheninanspruchnahme, die demografische Entwicklung
sowie die Moglichkeiten der Digitalisierung und Datennut
zung berücksichtigt werden.

B 2.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

B 2.4.1 Die Zuwendungen werden als Projektforderung nach derW
Nr. 2.1 zu § 23 ThürLHO in Form einer Anteilsfinanzierung als
nicht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) gewahrt.

Zuschüsse kdnnen bis zu elner Höhe von 75 Prozent der
zuwendungsfahigen Ausgaben gewahrt werden.

Die Zuschüsse je Vorhaben können für einen Zeitraum von
sieben Jahren einmalig bis zu 50.000 Euro betragen.

Eine Fortschreibung des Konzeptes ist mit einem Zuschuss
von bis zu 25.000 Euro moglich.

B 2.4.2 Die Fdrdersätze kdnnen für Zuschüsse an finanzschwache
Gemeinden um bis zu 20 Prozentpunkte erhdht werden.
Der Fdrdersatz darf insgesamt 90 Prozent der zuwendungs
fahigen Ausgaben nicht überschreiten.

Als finanzschwach im Sinne dieser Förderrichtlinie gelten die
50 Prozent aller Gemeinden mit der geringsten Steuerkraft
messzahl je Einwohner (SKMZ/Einwohner). MaBgebend sind
die vom Thüringer Landesamt für Statistik veröffentlichten
Daten für das Antragsjahr.

B 2.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Gemeindliche Entwicklungskonzepte (GEK~ sind Plane für
die Entwicklung landlicher Gemeinden und Ortsteile als kon
zeptionelle Grundlage für die Aufnahme als Forderschwer
punkt in das Programm der Dorfentwicklung.

Die gemeindlichen Plane sind im Rahmen ihrer Zielsetzung
mit bereits vorhandenen oder beabsichtigten Planungen,
Konzepten oder Strategien in der Region abzustimmen. Der
Abstimmungsprozess st zu dokumentieren. Die Dokumen
tation ist Bestandteil der Plane.

Für die Erarbeitung ist das verbindliche Leistungsbild für
GEK im Freistaat Thüringen in der jeweils aktuellen Form zu
verwenden.

B 2.6 Verfahren

Forderantrage für das laufende Jahr sind bis zum 15. Januar
bei der Bewilligungsbeharde zu stellen. Die Bewilligungs
behörde kann Ausnahmen zulassen.

Für Antrage zur Erarbeitung der GEK sind mit dem Antrag
abzugeben:

a) die Vitalitatsprüfung — Tell 1,

b) die Handlungsansatze für die Entwicklung der Gemeinde
bzw. Dorfregion und

c) die Aufgabenstellung für die Entwicklungsplanung.

Gemeinden, die bereits elne Entwicklungsplanung besit
zen, haben diese entsprechend den Entwicklungszielen und
-fortschritten der Gemeinde zu aktualisieren.
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B 3 MaBnahme ,,Dorfentwicklung”

B 3.1 Gegenstand der Förderung

B 3.1.1 Erhaitung, Gestaltung und Entwicklung ländlich geprägter
Orte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der land-
lichen Bevolkerung

B 3.1.2 Zuwendungsfahig sind:

a) die Initiierung, Begleitung, Umsetzung und Verstetigung
von Veränderungsprozessen einschliel3lich Dorfmodera
tion,

b) die Gestaltung von ddrflichen Plätzen, Stra6en, Wegen,
Freiflächen sowie Ortsrändern,

c) die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau dorfgema6er
Gemeinschaftseinrichtungen,

d) Mehrfunktionshauser sowie Räume zur gemeinschaft
lichen Nutzung (,,Co-Working Spaces”),

e) die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau sonstiger sozial
bezogener dörflicher Infrastruktureinrichtungen,

f) die Erhaltung, die Gestaltung und der Umbau von Gebäu
den und der dazugehorigen Hof-, Garten- und Grun
flachen,

g) die Verlegung von Nahwarmeleitungen,

h) die Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und der Ausbau
von Freizeit- und Naherholungseinrichtungen,

I) Ma8nahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur
Umnutzung ihrer Bausubstanz,

j) die Umnutzung dörflicher Bausubstanz,

k) der Abriss oder Teilabriss von Bausubstanz im Innen
bereich, die Entsiegelung brach gefallener Flächen sowie
die Entsorgung der dabei anfallenden Abrissmaterialien
sowie

I) die lnitiierung, Begleitung und Einfuhrung von IT- und
softwaregestutzten Losungen zur Forderung der Infra
struktur ISndlicher Gebiete im Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik der Europäischen Union gema8 § 1 Abs. 1
Nr. 7 des GAKG und die Durchfuhrung von Schulungs
maBnahmen zu deren Implementierung und Anwendung.

Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen im Zusammen
hang mit Vorhaben nach B 3.1.2 b) bis I) sowie Projektaus
gaben für Architekten- und Ingenieurleistungen können
ebenfaIls gefordert werden.

B 3.1.3 Nicht zuwendungsfahig sind:

a) Bau- und Erschlie8ungsma8nahmen in Neubau-, Gewerbe
und Industriegebieten,

b) Landankauf mit Ausnahme

- des Landzwischenerwerbs in Verfahren nach dem
FlurbG und dem LwAnpG

sowie

- des Ankaufs von bebauten Grundstücken durch
Gemeinden und Gemeindeverbände zur Realisierung
von Vorhaben nach B 3.1.2 bis zu einer Hohe von
10 Prozent der gesamten zuwendungsfahigen Aus
gaben des Vorhabens

c) Kauf von Lebendinventar,
d) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,
e) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,
t) laufender Betrieb,
g) Unterhaltung,

i) Sakralbauten sowie

j) die unter Kapitel 4.7.1 des Allgemeinen Teils des GAP-SP
aufgeführten nicht förderfähigen Investitionen und Aus
gabenkategorien.

B 3.2 Zuwendungsempfänger

B 3.2.1 Gemeinden, Gemeindeverbände, sowie gemeinnützigejuris
tische Personen.

B 3.2.2 Natürliche Personen, Personengesellschaften sowie nicht
unter B 3.2.1 genanntejuristische Personen des öffentlichen
Rechts sowie des privaten Rechts.

Unternehmen, die sich im Sinne der ,,Leitlinien für staatliche
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller
Unternehmen in Schwierigkeiten” (Mitteilung der Kommis
sion — 2014/C249/01) in Schwierigkeiten befinden, werden
nichtgefordert.

B 3.3 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Forderung erfolg~t in lSndlich geprSgten Orten. Hierunter
fallen Gemeinden und Ortsteile bis 10.000 Einwohner.
Die ländlich gepragten Ortsteile in den Oberzentren Erfurt,
Jena und Gera werden von der Forderung ausgenommen.

Uber die Förderma8nahme Dorfentwicklung erfolgt die
Unterstützung in ländlich geprägten Orten und Ortsteilen
bis 10.000 Einwohnern, in denen kein aktuelles Fordergebiet
der Stadtebauforderung ausgewiesen ist.

B 3.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

B 3.4.1 Die Zuwendungen werden als Projektforderung nach der W
Nr. 2.1 zu § 23 ThOrLHO in Form einerAnteilsfinanzierung als
nicht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) gewahrt.

Es können Zuschüsse in folgender Hohe gewahrt werden:

a) bis zu 65 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben bei
Zuwendungsempfangern nach B 3.2.1,

b) bis zu 35 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben bei
Zuwendungsempfangern nach B 3.2.2 für Vorhaben, die
nachweislich zur ddrflichen Entwicklung beitragen.
Eine Fdrderobergrenze von 15.000 Euro Zuwendung gilt
für Vorhaben, die der Beseitigung gestalterischer und
baulich-funktionaler Mangel dienen.

B 3.4.2 Die Fördersatze können für Zuschüsse an finanzschwache
Gemeinden um bis zu 20 Prozentpunkte erhoht werden.

Als finanzschwach im Sinne dieser Fdrderrichtlinie gelten die
50 Prozent aller Gemeinden mit der geringsten SKMZ/Ein
wohner. Ma8gebend sind die vom Thüringer Landesamt für
Statistik veröffentlichten Daten für das Antragsjahr.

B 3.4.3 Bei Vorhaben von landesweitem Interesse kdnnen für Vor
arbeiten nicht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) bis
zu 100 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben gewahrt
werden. Die Feststellung, ob es sich um em Vorhaben von
landesweitem Interesse handelt, wird durch das für den
ländlichen Raum zustandige Ministerium getroffen.

B 3.4.4 Ausgleichsleistungen für Stra6enausbauma6nahmen nach
§ 21b Abs. 7 und 8 des Thüringer Kommunalabgaben
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung, die der Zuwen
dungsempfanger zu erhalten berechtigt ist, sind von den
zuwendungsfahigen Ausgaben abzuziehen.

B 3.4.5 Vorhaben mit zuwendungsfahigen Ausgaben unter 7.500 Euro
werden nicht bezuschusst. Die Bewilligungsbehorde kann
Ausnahmen zulassen.

h) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem Bau
gesetzbuch (BauGB),
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B 3.4.6 Es werden nur Vorhaben bezuschusst, deren zuwendungs
fahige Ausgaben weniger als 2 Millionen Euro betragen.

B 3:5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B 3.5.1 Die Vorhaben sollen auf der Grundlage von Entwicklungs
planungen der Dörfer ausgewahlt werden, aus denen die
geplanten Vorhaben fur eine nachhaltige Dorfentwicklung
unter besonderer Berucksichtigung der Ziele gleichwer
tiger Lebensverhältnisse einschlie8ltch der erreichbaren
Grundversorgung, attraktiver und lebendiger Ortskerne und
der Behebung von GebSudeleerstãnden, der Baukultur,
die Anpassung an den Klimawandel, der dernografischen
Entwicklung und der Reduzierung der Flacheninanspruch
nahrne und der Moglichkeiten der Digitalisierung und Daten
nutzung hervorgehen.

B 3.5.2 Die Forderung von nvestitionen erfolgt unter dern Vorbehalt
des Widerrufs für den Fall, dass die geforderten

a) GrundstOcke, Bauten und baulichen Anlagen innerhaib
eines Zeitraumes von zwolf Jahren ab Fertigstellung,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte inner
halb eines Zeitraurnes von fOnf Jahren ab dern 1. Januar,
deraufdas Kaienderjahrfoigt, in welchern die Abschluss
zahlung getätigt worden ist und

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraurnes von drei
Jahren ab Fertigstellung

veraul3ert oder nicht mehr dern Zuwendungszweck entspre
chend verwendet werden.

Die Einhaltung der Zweckbindungsfrist ist von der Bewilli
gungsbehorde zu prOfen.

B 3.5.3 Soweit Vorhaben beihilferechtlich relevant sind und nicht
unterArtikel 42 AEUV fallen, gilt: Die Bestimmungen derVer
ordnung (EU) 2023/2831 sind zu beachten.

Alternativ kornrnt die Verordnung (EU) 2023/2832 zur
Anwendung.

B 3.6 Verfahren

Urn einen gezielten und wirkungsvollen Mitteleinsatz zu
gewahrleisten, werden die Förderrnittel au8erdern in aner
kannten Forderschwerpunkten der Dorfentwicklung (Dorfer,
Gerneinden, Dorfregionen) auf der Grundlage eines GEK em
gesetzt.

Das GEK ist rn Vorfeld der rnoglichen Anerkennung als
Forderschwerpunkt zu erstellen und nach Ma8nahrne B 2
zuwendungsfahig. Es bildet die Entscheidungsgrundlage irn
Verfahren zurAufnahrne in das Prograrnrn der Dorfentwicklung.

Die Dorfrnoderation nach B 3.1.2 a) ist für Gerneinden und
Gerneindeverbande zuwendungsfahig, die em GEK nach
Ma8nahrne B 2 erstellen oder sich in kornrnunalen Abstirn
rnungsprozessen befinden, die eine Bürgerbeteiligung erfordern.

B 3.6.1 Verfahren zur Aufnahrne in das Prograrnrn der Dorfentwick
lung

Der Antrag auf Aufnahrne in das Prograrnrn der Dorfent
wicklung ist jährlich bis zurn 15. März bei der Bewilligungs
behörde zu stellen.

Mit dern Antrag sind abzugeben:

a) das GEK nach Mal3nahrne B 2,

b) die Vitalitatsprüfung — Tell 2,

c) die aus dern GEK abgeleiteten Vorhaben und deren
Gesarntinvestitionsvolurnen inkl. Darstellung der irn
avisierten Anerkennungszeitraurn urnzusetzenden Vor
haben,

d) Beschreibung der Finanzsituation der Gerneinde; darzu
stellen sind Einnahrnen, Schulden, Kapitaldienstrate,

e) Stellungnahrne der Kornrnunalaufsicht und

f) Nachweis über intra-, interkornrnunale und regionale
Abstirnrnung des Antrages und der beabsichtigten
Schwerpunktrnal3nahrnen.

Das für den ländlichen Raurn zustandige Ministeriurn ent
scheidet unter vorrangiger Berücksichtigung interkornrnunal
ausgerichteter EntwicklungsansStze über die Aufnahrne in
das Prograrnrn der Dorfentwicklung. Die Anerkennung ist
auf fünf Jahre befristet.

Beratungs- und Betreuungsieistungen gernal3 B 3.1.2 a) sind
rnit der Aufnahrne in das Prograrnrn der Dorfentwicklung auf
der Grundlage geschlossener Vertrage zuwendungsfahig.

B 3.6.2 Antragsverfahren zur Projektforderung

Forderantrage sind jährlich bis zurn 15. Januar bel der Bewilli
gungsbehorde zu stellen (Antragsstichtag). Die Bewilligungs
behorde kann Ausnahrnen zulassen. Mit der Ausführung
der Vorhaben soil irn jeweiligen Jahr des Antragsstichtags
begonnen werden.

B4 MaBnahme ,,Dem Jändlichen Charakter angepasste
Infrastrukturmal3nahmen”

B 4.1 Gegenstand der Forderung

B 4.1.1 Gegenstand der Forderung 1st die Verbesserung der infra
struktur in iändlichen Gebieten einschliel3lich ländlicher
Wege (au8erhalb von Vorhaben nach Maflnahrne B 5 die
ser Förderrichtlinie) sowie touristischer Einrichtungen. For
derfahig sind dern ländlichen Charakter angepasste infra
strukturrnal3nahrnen, insbesondere zur Erschliei3ung der
iandwirtschaftlichen, wirtschaftlichen oder touristischen
Entwicklungspotenziale. Architekten- und lngenieurieis
tungen irn Zusarnrnenhang rnit diesen Vorhaben kOnnen
ebenfails gefOrdert werden.

Die Vorhaben sollen bei Vorliegen von Plänen für die Ent
wicklung lãndlicher Gerneinden rnit diesen übereinstirnrnen.

Förderbare lOndliche Wege (auBerhalb von Vorhaben nach
Mal3nahrne B 5 dieser FOrderrichtlinie) sind:

a) Hauptwirtschaftswege rnit und ohne rnultifunktionaier
Nutzung,

b) Wirtschaftswege rnit und ohne rnuitifunktionaler Nutzung
und

c) Verbindungswege

irn Sinne der Richtlinien für die Anlage und Dirnensionierung
Ländiicher Wege, Arbeitsblatt DWA-A 904 — Richtlinien für
den LOndlichen Wegebau.

B 4.1.2 Nichi zuwendungsfahig sind:

a) Bau- und ErschlieBungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe
und industriegebieten,

b) Landankauf,

c) Kauf von Lebendinventar,

d) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

e) Leistungen der Offentlichen Verwaltung,

l~ Vorhaben in Orten rnit rnehr als 10.000 Einwohnern,

g) laufender Betrieb,

h) Unterhaltung,

I) eigenstandige Wege in der Ortslage,
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j) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem BauGB B 5 MaBnahme ,,Neuordnung Iändlichen Grundbesitzes und
sowie Gestaltung des Iändlichen Raumes”

k) selbststandige Radwege.
B 5.1 Gegenstand der Förderung

B 4.2 Zuwendungsempfänger Forderfahig sind Bodenordnung und Gestaltung des land-
lichen Raums in Verfahren nach dem FlurbG und dem

Gemeinden, Gemeindeverbande und andere Körperschaf- LwAnpG.
ten des öffentlichen Rechts und gemeinnutzige juristische
Personen. Nicht zuwendungsfahig sind:

a) Entwasserung von Ackerland, Grünland oder Odland,
B 4.3 Zuwendungsvoraussetzungen

b) Umwandlung von Grünland und Odland in Ackerland,
Die Forderung erfolgt in ländlich geprägten Orten. Hierunter c) Beschleunigung des Wasserabflusses,
fallen Gemeinden und Ortsteile bis 10.000 Einwohner.
Die landlich geprägten Ortsteile in den Oberzentren Erfurt, d) Bodenmelioration,
Jena und Gera werden von der Forderung ausgenommen.

e) Beseitigung von Landschaftselementen wie Tumpel,
Hecken, Geholzgruppen oder Wegraine,

B 4.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen
1~ Bau und Erschlie8ungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe

und Industriegebieten,B 4.4.1 Die Zuwendungen werden als Projektforderungen nach der
W Nr. 2.1 zu § 23 ThürLHO in Form einerAnteilsfinanzierung g) Landankauf mit Ausnahme des Landzwischenerwerbs,
als nicht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) gewahrt.

h) Kauf von Lebendinventar,
Die Forderung betragt bis zu 65 Prozent der zuwendungs

i) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,fahigen Ausgaben.

j) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,
B 4.4.2 Die Fördersätze können für ZuschOsse an finanzschwache

Gemeinden um bis zu 20 Prozentpunkte erhöht werden. k) laufender Betrieb,

I) Unterhaltung sowie
Als finanzschwach im Sinne dieser Förderrichtlinie gelten die
50 Prozent aller Gemeinden mit der geringsten SKMZ/Ein- m) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem
wohner. MaBgebend sind die vom Thüringer Landesamt für BauGB.
Statistik veröffentlichten Daten für das Antragsjahr.

Der Fdrderausschluss gilt im Einzelfall nicht, wenn die Vor
B 4.4.3 Die Forderung touristischer Einrichtungen umfassen kleine haben von B 5.1 a) bis e) im Einvernehmen mit der zuständi

Investitionen unter 50.000 Euro der zuwendungsfahigen gen Naturschutzbehörde durchgeführt werden.
Ausgaben.

B 5.2 Zuwendungsempfanger
B 4.4.4 Es werden nur Vorhaben bezuschusst, deren zuwendungs

fahige Ausgaben weniger als 2 Millionen Euro betragen. B 5.2.1 Teilnehmergemeinschaften

B 4.4.5 Vorhaben mit zuwendungsfahigen Ausgaben unter 7.500 Euro B 5.2.2 Zusammenschlüsse von Teilnehmergemeinschaften
werden nicht bezuschusst. Die zustandige Bewilligungs
behörde kann Ausnahmen zulassen. B 5.2.3 Wasser- und Bodenverbande und ähnliche Rechtspersonen

B 4.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen B 5.2.4 einzelne Beteiligte

B 4.5.1 Die Forderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbehalt B 5.2.5 Tauschpartner sowie andere am Tausch beteiligte Personen
des Widerrufs für den Fall, dass die geforderten bei freiwilligem Landtausch

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb
eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstellung, B 5.3 Zuwendungsvoraussetzungen

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Gerate inner- Zuwendungen konnen in Verfahren nach FlurbG und
haib eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Schlusszah- LwAnpG, die durch Beschluss angeordnet sind, sowie für
lung der Fördermittelund Vorarbeiten gewahrt werden.

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von drei
Jahren ab Fertigstellung B 5.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

verãu8ert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entspre- B 5.4.1 Die Zuwendungen werden als Projektforderungen nach der
chend verwendet werden.

W Nr. 2.1 zu § 23 ThürLHO in Form einerAnteilsfinanzierung
als nicht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) gewahrt.Die Einhaltung der Zweckbindungsfrist ist von der Bewilli

gungsbehorde zu prüfen. B 5.4.2 Die Forderung in Verfahren nach dem FlurbG betragt bis

zu 75 Prozent der zuwendungsfahigen AusführungskostenB 4.5.2 Soweit Vorhaben beihilferechtlich relevant sind und nicht nach § 105 FlurbG, bei Weinbergsflurbereinigungen bis zuunterArtikel 42 AEUV fallen, gilt: Die Bestimmungen derVer- 65 Prozent.
ordnung (EU) 2023/2831 sind zu beachten.

Flurbereinigungsverfahren mit besonderer okologischer
B 4.6 Verfahren Zielsetzung und Verfahren mit hoher Bedeutung für den

Klimaschutz, die Klimafolgenanpassung oder den Erhalt der
Antrage auf Gewahrung einer nicht rückzahlbaren Zuwen- Kulturlandschaft konnen bei entsprechender Identifizierung
dung (Zuschuss) können bei der Bewilligungsbehorde lau- nach vorher festgelegten Kriterien mit bis zu 80 Prozent
fend gestellt werden. gefardert werden.
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Fordersätze für Verfahren nach FIurbG, die der Urnsetzung
einer regionalen Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen,
können urn bis zu 10 Prozentpunkte erhöht werden.

Bei der Errnittlung der forderfahigen Ausfuhrungskosten
nach FIurbG ist von den Ausgaben auszugehen, die dern
Zuwendungsernpfanger nach Abzug der Zuschüsse und
sonstiger Leistungen Dritter zu den Ausfuhrungskosten oder
zu den anderen Aufwendungen als Verpflichtung verbleiben.

Reduzieren sich die Zuwendungssatze während laufender
Flurbereinigungsverfahren, gilt der Zuwendungssatz zurn
Zeitpunkt der Anordnung.

B 5.4.3 In Verfahren nach §~ 53 bis 64b LwAnpG betragt der
Zuschuss bis zu 90 Prozent der forderfahigen Ausfuhrungs
kosten nach § 105 FlurbG.

B 5.4.4 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsernpfanger nach
B 5.2 können rnit bis zu 60 Prozent des Betrages, der sich
bei Vergabe der Leistungen an em Unternehrnen (ohne
Berechnung der Urnsatzsteuer) ergeben würde, berOcksich
tigt werden. Bei Berechnung nach allgernein festgesetzten
Verrechnungssatzen können diese Arbeitsleistungen pau
schal berOcksichtigt werden. Die Surnrne der Zuwendungen
für Sachleistungen darf die Surnrne der baren Ausgaben
nicht Oberschreiten.

Landankäufe irn Rahrnen des Landzwischenerwerbs sind
bis zu 100 Prozent der Gesarntausgaben des beireffenden
Vorhabens forderfahig.

Beitrage der Beteiligten nach § 10 FlurbG und § 56 Abs. 2
LwAnpG sind keine Zuwendungen Dritter.

B 5.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Forderung von Investitionen erfolgt unter dern Vorbehalt
des Widerrufs für den Fall, dass die geforderten

a) GrundstOcke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb
eines Zeitraurnes von zwölf Jahren ab Fertigstellung,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte inner
halb eines Zeitraurnes von fOnf Jahren ab Schlusszah
lung der Förderrnittel und

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraurnes von drei
Jahren nach Fertigstellung

veräu8ert oder nicht rnehr dern Zuwendungszweck entspre
chend verwendet werden.

Die Einhaltung der Zweckbindungsfrist ist von der Bewilli
gungsbehorde zu prOfen.

Soweit Vorhaben beihilferechtlich relevant sind und nicht
unter Artikel 42 AEUV fallen, gilt: Die Bestirnrnungen der Ver
ordnung (EU) 2023/2831 sind zu beachten.

B 5.6 Verfahren

Antrage auf Gewahrung einer nicht rOckzahlbaren Zuwen
dung (Zuschuss) können bei der Bewilligungsbehorde lau
fend gestellt werden.

B 6 MaBnahme ,,K~einstunternehmen der Grundversorgung”

B 6.1 Gegenstand der Forderung

B 6.1.1 Sicherung, Schaffung, Verbesserung und Ausdehnung der
Grundversorgung der ländlichen Bevolkerung.

B 6.1.2 Zuwendungsfahig sind:

a) Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter, einschlie8-
lich des Erwerbs der Verrnogenswerte einer Betriebs
stätte, deren Forderung die Bedingungen der Verord
nung (EU) 2023/2831 erfüllen und

b) Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen, Archi
tekten- und Ingenieurleistungen können ebenfalls
gefordert werden, sofern sie irn Zusarnrnenhang rnit der
Urnsetzung des Investitionsvorhabens entstehen.

B 6.1.3 Nicht zuwendungsfahig sind:

a) Erwerb von Gesellschafisanteilen, soweit sie nicht zur
Erfüllung des Zuwendungszweckes erforderlich sind,

b) laufender Betrieb,

C) Unterhaltung,

d) Urnsatzsteuer und unbare Eigenleistungen,

e) Investitionen in Wohnraurn,

I~ Erwerb unbebauter Grundstücke,

g) über die Gerneinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der regi
onalen Wirtschaftsstruktur” forderfahige Vorhaben,

h) Energiegewinnungsanlagen sowie darnit zusarnrnenhän
gende technische Einrichtungen, die nach dern Gesetz
für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) oder dern
Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den
Ausbau der Kraft-Warrne-Kopplung (KWKG) fdrder
fahigen Strorn oder forderfahige Wärme erzeugen,

i) Ersatzinvestitionen sowie

j) Urnschuldungen und Nachfinanzierungen bereits abge
schlossener Vorhaben, Anschlussfinanzierungen und
Prolongationen.

B 6.2 Zuwendungsempfanger

Gefördert werden eigenstandige Kleinstunternehrnen rnit
weniger als zehn Mitarbeitern und einern Jahresurnsatz von
unter 2 Millionen Euro irn Sinne des Artikels 2 Abs. 3 des
Anhangs der Ernpfehlung der Kornrnission vorn 6. Mai 2003
betreffend die Definition der Kleinstunternehrnen sowie
der kleinen und rnittleren Unternehrnen [ABI. L 124 vom
20.5.2003, S. 39].

Nicht forderfahig sind landwirtschaftliche Unternehrnen irn
Sinne der Ma8nahrnen A 3, B 3, C 3 und D 3 der Förderrichtlinie
,,lnvestitionsforderung landwirtschaftlicher Unternehrnen” vorn
15. März 2017 (ThürStAnz Nr. 16/2017 S. 523) in der jeweils
geltenden Fassung sowie Arzte, Psychotherapeuten und Apo
theker.

B 6.3 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Forderung erfolgt in ländlich gepragten Orten au8erhalb der
Gerneindeflächen der kreisfreien Städte Erfurt, Jena und Gera
und nur dann, wenn die Bewilligungsstelle den Bedarf für die
Bereitstellung des betreffenden Gutes oder der betreffenden
Dienstleistung der Grundversorgung unter Berücksichtigung
gleichartiger, bereits bestehender Einrichtungen in OrtsnShe
festgestellt oder bestatigt hat.

B 6.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

B 6.4.1 Die Zuwendungen werden als Projektforderung nach der W
Nr. 2.1 zu § 23 ThürLHO in Forrn einer Anteilsfinanzierung als
nicht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) gewahrt.

B 6.4.2 Die Zuwendungen für Investitionen können als Zuschüsse von
bis zu 45 Prozent der forderfahigen Ausgaben als De-rninirnis
Beihilfe gewahrt werden.
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B 6.4.3 Das Mindestinvestitionsvolumen betragt 10.000 Euro.

B 6.4.4 Es gelten die Vorschriften für De-minimis-Beihilfen.

B 6.5 Sonst~ge Zuwendungsbestimmungen

B 6.5.1 DerZuwendungsempfänger hat

a) die erforderliche Qualifikation für die Führung des
Betriebes,

b) em Wirtschaftlichkeitskonzept sowie

c) die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, ggf. unter
Vorlage der Bestatigung der Hausbank

nachzuweisen.

B 6.5.2 Die Forderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbehalt
des Widerrufs für den Fall, dass die geforderten

a) Bauten und baulichen Anlagen innerhaib eines Zeit
raumes von zwölf Jahren ab Fertigstellung bzw. ab
Erwerb der Betriebsstätte,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Gerate inner
halb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung bzw.
ab Erwerb der Betriebsstätte,

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von drei
Jahren nach Fertigstellung

veräuf3ert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entspre
chend verwendet werden.

Die Einhaltung der Zweckbindungsfrist ist von der Bewilli
gungsstelle zu prüfen.

B 6.5.3 Ausgaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Forderpro
gramme gefordert werden, dürfen nicht gleichzeitig nach
diesen Grundsätzen gefordert werden.

Eine Kumulation mit Mitteln der Kreditanstalt für Wieder
aufbau, der Landwirtschaftlichen Rentenbank und der For
derbanken der Lander ist moglich, sofern hierbei die bei
hilferechtlichen Forderhochstgrenzen nicht überschritten
werden.

B 6.6 Verfahren

B 6.6.1 Antragsverfahren zur Projektforderung

Antrage auf Gewahrung einer nicht rückzahlbaren Zuwen
dung (Zuschuss) können bei der Bewilligungsstelle laufend
gesteilt werden.

B 7 MaBnahme ,,Einrichtungen für lokale BasisdienstIeis~
tungen”

B 7.1 Gegenstand der Forderung

B 7.1.1 Schaffung, Sicherung, Verbesserung und Ausdehnung von
Einrichtungen der Grundversorgung für die ländliche Bevöl
kerung.

B 7.1.2 Zuwendungsfahig sind:

a) der Kauf sowie Investitionen in stationäre und mobile Em
richtungen für lokale Basisdienstleistungen,

b) der erforderliche Grundstückserwerb, bis zu einer HOhe
von 10 Prozent der gesamten zuwendungsfahigen Aus
gaben des Vorhabens.

Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen in diesem
Zusammenhang sowie Projektausgaben für Architekten
und lngenieurleistungen kOnnen ebenfalls gefordert werden.

B 7.1.3 Nicht zuwendungsfahig sind:

a) der Erwerb von Geschäftsanteilen,

b) Ausgaben im Zusammenhang mit PlOnen nach dem
BauGB,

c) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

d) laufender Betrieb,

e) Unterhaltung,

l~ Erwerb unbebauter Grundstücke,

g) Energiegewinnungsanlagen sowie d~mit zusammen
hangende technische Einrichtungen, die nach EEG oder
KWKG gefOrdert Strom oder Wärme erzeugen,

h) Einrichtungen der medizinischen Versorgung, die über
die lokalen Bedürfnisse der Bevolkerung in ländlichen
Orten hinausgehen,

i) Vorhaben, die Universitaten, Hochschulen oder Berufs
schulen betreffen,

j) stationare Nahversorgungseinrichtungen für Waren und
Dienstleistungen mit einer Verkaufsfläche von mehr als
400 Quadratmetern sowie

k) Sakralbauten.

B 7.2 Zuwendungsempfänger

B 7.2.1 Gemeinden, GemeindeverbSnde, sowie gemeinnützige
juristische Personen.

B 7.2.2 Natürliche Personen, Personengesellschaften sowie nicht
unter B 7.2.1 genannte juristische Personen des offentlichen
Rechts sowie des privaten Rechts.

B 7.3 Zuwendungsvoraussetzungen

B 7.3.1 Die FOrderung erfolgt in landlich gepragten Orten. Hierunter
fallen Gemeinden und Ortsteile bis 10.000 Einwohner.
Die ländlich gepragten Ortsteile in den Oberzentren Erfurt,
Jena und Gera werden von der Forderung ausgenommen.

B 7.3.2 Die Forderung ist nur zulassig, wenn die Bewilligungsbe
hOrde den Bedarf für die Bereitstellung des betreffenden
Gutes oder der betreffenden Dienstleistung der Grundver
sorgung unter Berücksichtigung gleichartiger, bereits beste
hender Einrichtungen in Ortsnähe festgestellt oder bestatigt
hat.

B 7.3.3 Vorhaben, die nach der Mal3nahme B 6 zuwendungsfahig
sind, kOnnen nicht im Rahmen dieser Ma8nahme gefordert
werden.

B 7.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

B 7.4.1 Die Zuwendungen werden als ProjektfOrderung nach der W
Nr. 2.1 zu § 23 ThürLHO in Form einerAnteilsfinanzierung als
nicht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) gewahrt.

Für die Finanzierung der Vorhaben kOnnen Zuschüsse in
HOhe von bis zu 65 Prozent der zuwendungsfahigen Aus
gaben gewahrt werden.

B 7.4.2 Die FOrdersOtze kOnnen für Zuschüsse an finanzschwache
Gemeinden um bis zu 20 Prozentpunkte erhOht werden.

Als finanzschwach im Sinne dieser FOrderrichtlinie gelten die
50 Prozent aller Gemeinden mit der geringsten SKMZ/Ein
wohner. Mal3gebend sind die vom Thüringer Landesamt für
Statistik verOffentlichten Daten für das Antragsjahr.

B 7.4.3 Vorhaben mit zuwendungsfahigen Ausgaben unter 7.500 Euro
werden nicht bezuschusst. Die Bewilligungsbehorde kann
Ausnahmen zulassen.



Nr. 50/2024 Thüringer Staatsanzeiger S~it~ 1809

B 7.4.4 Es werden nur Vorhaben bezuschusst, deren zuwendungs
fahige Ausgaben weniger als 2 Millionen Euro betragen.

B 7.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B 7.5.1 Die Vorhaben solien auf Grundlage eines Plans nach der
Mal3nahme B 2, einer regionalen Entwicklungsstrategie
(LEADER) oder Konzepten der Dörfer ausgewahlt werden,
aus denen die geplanten Vorhaben fur eine nachhaltige Don
entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der demo
grafischen Entwicklung und der Ziele gleichwertiger Lebens
verhäitnisse hervorgehen.

B 7.5.2 Die Forderung erfolgt unter dem Vorbehait des Widerrufs für
den Fall, dass die gefordenten

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Aniagen innerhalb
eines Zeitraumes von zwöif Jahren ab Fertigstellung,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte inner
halb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung und

c) EDV-Ausstattungen innerhaib eines Zeitraumes von drel
Jahren ab Fertigstellung

veräu8ert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entspre
chend verwendet werden.

Die Einhaltung der Zweckbindungsfrist ist von der Bewilli
gungsbehorde zu prOfen.

B 7.5.3 Soweit Vorhaben beihilferechtiich relevant sind und nicht
unterArtikel 42 AEUV fallen, gilt:

Die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2023/2831 sind zu
beachten.

Alternativ kommt die Verordnung (EU) 2023/2832 zur
Anwendung.

B 7.6 Verfahren

Forderantrage sind jährlich bis zum 15. Januar bei der Bewil
ligungsbehorde zu stellen (Antragsstichtag).
Die Bewilligungsbehorde kann Ausnahmen zulassen. Mit
der Ausführung der Vorhaben soil rn jeweiligen Jahr des
Antragsstichtags begonnen werden.

B 8 MaBnahme ,,Regionalbudget”

B 8.1 Gegenstand der Förderung

B 8.1.1 Die Ma6nahme dient der Unierstützung einer engagierten
und aktiven eigenverantwontlichen lSndiichen Entwicklung
und der Starkung der regionalen ldentität.

B 8.1.2 Mit dem Regionalbudget können dem allgemeinen Zweck
der Forderung des Förderbereichs 1 der Gemeinschaftsauf
gabe Agrarstruktur und KOstenschutz (GAK) entsprechende
Kleinprojekte durchgeführt werden, die der Umsetzung einer
regionalen Entwickiungsstrategie (LEADER) nach B 1.1.2
dienen.

B 8.1.3 Nicht zuwendungsfahig im Rahmen des Regionalbudgets
sind:

a) Bau- und Erschlie6ungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe
und Industriegebieten,

b) der Landankauf,

c) Kauf von Tieren,

d) Wirtschaftsforderung mit Ausnahme von Kleinstunter
nehmen der Grundversorgung,

e) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

g) laufender Betrieb,

h) Unterhaltung,

i) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem
BauGB,

j) einzelbetriebliche Beratung,

k) Personal- und Sachkosten für die Durchführung eines
Regionalmanagements sowie

I) Personaileistungen.

B 8.2 Zuwendungsempfanger

B 8.2.1 Zuwendungsempfänger (Erstempfanger) sind anerkannte
Zusammenschlüsse regionaler Akteure gemal3 B 1.2.1,
die über eine genehmigte regionale Entwicklungsstrategie
(LEADER) verfügen.

B 8.2.2 Der Erstempfanger leitet die Zuwendung an den Trager des
Kleinprojektes (Letztempfanger) im Zuge einer privatrecht
lichen Vereinbarung weiter.

Letztempfanger kdnnen sein:

a) juristische Personen des öffentlichen und privaten
Rechts und

b) natürliche Personen und Personengeseiischaften.

B 8.3 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Auswahi der Kleinprojekte enfolgt anhand der Auswahl
kriterien durch em Entscheidungsgremium, das sich aus
Vertretern regionaler Akteure zusammensetzt. Dabel ist zu
gewahrleisten, dass weder der Bereich Behörde im Sinne
des ThOrVwVfG noch eine einzeine lnteressensgruppe mehr
als 49 Prozent der Stimmrechte hat.

B 8.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

B 8.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewahrt.

B 8.4.2 Die Höhe des Regionaibudgets betragt je Region jãhrlich bis
zu 200.000 Euro einschlie8fch eines Eigenanteiis des Erst
em pfangers in Hbhe von 10 Prozent. Das Regionaibudget ist
in dem Jahr zu verwenden, für das es bewiihgt wurde.

B 8.4.3 Die zuwendungsfahigen Gesamtausgaben eines Kieinpro
jekts je Letztempfanger betragen maximal 20.000 Euro, die
Höhe des Zuschusses bis zu 80 Prozent.

B 8.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B 8.5.1 Eine Region kann jährlich nur mit einem Regionalbudget im
Sinne dieses Fordergrundsatzes unterstützt werden.

8 8.5.2 Bei Vorhaben zur Forderung von wirtschaftlichen Tatigkeiten
sind die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2023/2831 zu
beachten.

B 8.5.3 Der Erstempfanger kontrolliert die Verwendung der für die
Kieinprojekte aus dem Regionaibudget verwendeten Mittel.
Die Kontroilen auf zweckentsprechende Mitteiverwendung
nach Teil D findet bel den Erst- und Letztempfangern statt.

B 8.5.4 Die Dauer der zeitlichen Bindung (Zweckbindungsfrist)
betragt für aus dem Regionalbudget finanzierte Kleinpro
jekte fünf Jahre, für EDV-Ausstattungen drei Jahre, jeweils
ab Fertigsteiiung bzw. Lieferung.

B 8.5.5 Abweichend den Nr. 8 der W zu § 44 der ThürLHO erIoigt
keine Verzinsiing, soweit der Erstempfanger die ausgezahite
Zuwendung nicht verwendet und den betreffenden Betrag
innerhaib der von der Bewiiiigungsbehorde gesetzten Frist
erstattet.1~ Leistungen der öffentlichen Verwaltung,
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B 8.6 Verfahren

B 8.6.1 Erstempfanger können bis zurn 31. Januar des laufenden
Jahres elnen Antrag auf Gewahrung der Zuwendung für
das Regionalbudget stellen. In dem Antrag ist darzustellen,
wie die Durchfuhrung des Auswahlverfahrens nach B 8.3
gewahrleistet wird. Im Antrag ist darzulegen, zu weichem
Termin oder zu weichen Terminen die Antragsannahme
nach B 8.6.2 gewahrleistet wird.

Uber die Vorhaben entscheidet die Bewilligungsbehorde
nach pflichtgerna6em Ermessen, soweit der Forderungs
grundsatz im GAK-Rahmenplan enthalten ist und irn Rah
men der verfugbaren Haushaltsrnittel.

B 8.6.2 Letztempfanger können unter Verwendung bereitgestell
ter Vordrucke zu dern von dern Erstempfanger bekannt
gemachten Termin im Aufruf einen Antrag auf Gewahrung
einer Zuwendung für em Kleinprojekt stellen. Der Erstemp
fanger kann weitere Unterlagen verlangen, soweit das für die
DurchfOhrung des Auswahlverfahrens erforderlich ist.

B 8.6.3 Die jeweiligen Kleinprojekte werden yam Erstempfanger
nach B 8.3 ausgewahlt.

B 8.6.4 Die Zuwendungen werden dem Erstempfanger abweichend
von der W Nr. 7 zu § 44 ThürLHO auf dessen Anforderung,
die innerhalb des Bewilligungszeitraumes schriftlich bel
der Bewilligungsbehorde erfolgt, nach Bestandskraft des
Zuwendungsbescheides in einer Summe ausgezahit.

B~8.6.5 Der Ersternpfanger hat die Verwendung der weitergelei
teten Mittel zu prüfen. Hierzu hat dieser vorn Letztempfan
ger einen einfachen Verwendungsnachweis zu verlangen.
Gegebenenfalls hat er auch BOcher, Belege und sonstige
Geschaftsunterlagen anzufordern oder einzusehen sowie
die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebung zu
prüfen.

B 8.6.6 Soweit der Erstempfanger die ausgezahite Zuwendung nicht
verwendet hat, hat die Bewilligungsbehorde unverzOglich
nach Vorlage des Verwendungsnachweises die Erstattung
des betreffenden Betrages, innerhaib einer Frist, die einen
Monat nicht Obersteigen soil, zu verlangen. B 8.5.5 ist zu
beachten.

Tell C MaBnahme ,,Revitallsierung von Brachflächen”

Cl Gegenstand der Forderung

Zuwendungsfahig sind Vorhaben zur Beseitigung unge
nutzter bzw. brachgefallener GebSude und Flachen, mit
denen Landschafts- und Siedlungsraume zurOckgewonnen
werden, urn somit einen Beitrag zur Reduzierung der FIS
chenneuinanspruchnahrne zu leisten. Damit verbunden ist
die Verbesserung der lokalen lnfrastrukturen bzw. Basis
dienstleistungen irn ländlichen Raum.

C 1.1 Zuwendungsfähig sind die anerkannten Ausgaben für:

a) die Erstellung von fachlichen Konzepten einschlie8lich
vorhabenbezogener Untersuchungen zur Vorbereitung
des Gesarntvorhabens irn Rahmen von Fachplanungen
mit Ausnahrne der Bauleitplanung,

b) den Abriss oder Teilabriss, die Entsiegelung brach
gefallener ehernals gewerblich, landwirtschaftlich oder
anderweitig vorgenutzter FlSchen, Gebäude und Anlagen
sowie die Beraumung und Entsorgung von dabei anfal
lenden Abrissmaterialien einschlie8lich darnit verbun
dener Folgènutzung,

c) den Grunderwerb, soweit dieser für die Durchführung
des Vorhabens unabdingbar und nicht alleiniger Zweck
der Forderung ist. Beim Grunderwerb sind die Bestirn
mungen nach Artikel 73 Abs. 3 Buchst. c) derVerordnung
(EU) 2021/2115 einzuhalten,

d) die Architekten- und lngenieurhonorare.

C 1.2 Nicht zuwendungsfahig sind:

a) Vorhaben mitzuwendungsfähigenAusgaben unter7.500 Euro,

b) Bau- und Erschliel3ungsrnaBnahmen in Neubau-, Gewerbe
und Industriegebieten,

c) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

d) Vorhaben, für deren Umsetzung bereits eine rechtliche
Verpflichtung vorliegt,

e) Beratungs- und Betreuungsleistungen der öffentlichen
Verwaltung,

f) Betriebsausgaben,

g) Ausgaben irn Zusarnrnenhang mit Plänen nach dern
BauGB,

h) Vorhaben zur Beseitigung von Altiasten und Vorhaben
auf altlastverdachtigen Flächen sowie

i) die unter Kapitel 4.7.1 des Ailgemeinen Teils des GAP-SP
aufgeführten nicht förderfShigen Investitionen und Aus
gabenkategorien.

C 2 Zuwendungsempfanger

C 2.1 Gemeinden und Gemeindeverbände

C 2.2 Natürliche Personen und Personengesellschaften

C 2.3 Juristische Personen des privaten Rechts

Unternehmen, die sich im Sinne der ,,Leitlinien für staatliche
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller
Unternehrnen in Schwierigkeiten” (Mitteilung der Kornmis
sion —201 4/C249/01) in Schwierigkeiten befinden, werden
nicht gefordert.

C 3 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Forderung erfolgt in lSndlich gepragten Orten. Hierunter
fallen Gemeinden und Ortsteile bis 10.000 Einwohner.
Die Iändlich gepragten Ortsteile in den Oberzentren Erfurt,
Jena und Gera werden von der Forderung ausgenomrnen.

Uber die Förderma6nahme Revitalisierung von Brachflächen
erfolgt die Unterstützung in lSndlich gepragten Orten und
Ortsteilen bis 10.000 Einwohnern, in denen kein aktuelles
Fordergebiet der Stadtebauforderung ausgewiesen ist.

C 4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

Die Zuwendungen werden als Projektforderungen nach der
W Nr. 2.1 zu § 23 ThürLHO in Form einer Anteilsfmnanzierung
als nicht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) gewahrt.

Zur Fmnanzierung der Vorhaben können Zuschüsse in Höhe
von bis zu 60 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben
gewahrt werden.

Die Höhe der zuwendungsfahigen Ausgaben wird auf 1 Mil
lion Euro pro Vorhaben begrenzt. Dabei dürfen die zuwen
dungsfahigen Ausgaben für die Folgenutzung nach C 1.1
Buchstabe b) bel natürlichen Personen als Zuwendungs
empfanger maximal 60.000 Euro betragen.
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Indikatoren für eine Forderung von Aufwendungen für von
c~er drtlichen Bevdlkerung betriebene Vorhaben zur lokalen
Entwicklung LEADER nach Artikel 31 bis 34 der Verord
nung (EU) 2021/1060 i. V. m. Artikel 77 der Verordnung (EU)
2021/2115 sind jeweils die Anzahl unterstützter von der ort
lichen Bevolkerung betriebener Strategien für die lokale Ent
wicklung (LEADER) oder vorbereitender Ma6nahmen (0.31)
und der Anteil der Iändlichen Bevolkerung, die unter eine
Strategie für die lokale Entwicklung fallt (R.38).
Konkrete Ziele, Indikatoren und Indikatorwerte der For
derung nach dieser Förderrichtlinie sind im GAP-SP in
Kapitel 5.3 ,,lnterventionen zur Entwicklung des ländlichen
Raums” jeweils bei der betreffenden Intervention unter Zif
fer 2 ,,Zugehorige spezifische Ziele, Querschnittsziel und
relevante sektorale Ziele”, Ziffer 4 ,,Ergebnisindikator(en)”
und Ziffer 13 ,,geplante Einheitsbetrage-Finanzübersicht mit
Outputs” benannt.

D 11 Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, die für die Eva
luierung dieser FOrderrichtlinie und die Berichterstattung
erforderlichen Angaben in der geforderten Art und Weise zur
Verfügung zu stellen.

D 12 Die FOrderung nach der Verordnung (EU) 2021/2115 bein
haltet Kontrollen, ob die Voraussetzungen für die GewOh
rung von Beihilfen oder die Anforderungen an die Standards
für die anderweitigen Verpflichtungen eingehalten wurden.
Das schliel3t ausdrücklich auch Kontrollen vor Ort em. Es fin-
den die entsprechenden Kontrollvorschriften des GAP-SF in
der aktuell gültigen Fassung Anwendung.

D 13 Sofern die Voraussetzungen für die Gewahrung von Beihil
fen oder die Verpflichtungen zur Forderung der Entwicklung
des lOndlichen Raums nach der Verordnung (EU) 2021/2115,
den einschlagigen Durchführungsverordnungen, dem GAP
SP und bei GAK gefOrderten Vorhaben, des GAKG, und
den dazu ergangenen Vorschriften einschlie8lich dieser
Förderrichtlinie nicht eingehalten werden, kommt die Kür
zung der Beihilfe oder die Sanktionierung in Betracht. Die
Bewilligungsbehorde verfügt die Kürzung der Beihilfe und
die Sanktionierung nach den Vorschriften der einschlagigen
Durchführungsverordnungen und des GAP-SP.
Bei GAK geforderten Vorhaben verfügt die Bewilligungs
behOrde/Bewilligungsstelle die Kürzung der Beihilfe, die
Sanktionierung, den Ausschluss der Forderung und die
Berechnung von Zinsforderungen nach den ma8gebenden
Vorschriften der ThürLHO und des ThürVwVfG.
Es gelten die Normen in der aktuellen Fassung.

D 14 Der Zuwendungsempfanger ist für die Dauer der jewei
ligen Zweckbindungsfrist, mindestens jedoch bis zum
31. Dezember 2029 zur ordnungsgemO6en Führung und
Aufbewahrung aller dem Nachweis über die Durchführung
des Vorhabens dienenden Belege verpflichtet, sofern nicht
nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine
langere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Darüber hinaus
behOlt sich der Zuwendungsgeber weitergehende Rege
lungen vor.

D 15 Die Publizitatspflichten sind zu beachten. Der Zuwendungs
empfanger hat gemal3 Artikel 123 Abs. 5 der Verordnung
(EU) 2021/2115 in Verbindung mit der Durchführungsord
nung (EU) 2022/129 der Offentlichkeit die Unterstützung von
Seiten der Europaischen Union aus dem GAP-SP sichtbar
zu machen. NOheres dazu enthalten der Zuwendungsbe
scheid und das lnformationsblatt ,,Publizitatsma6nahmen
zur Forderung aus dem GAP-Strategieplan 2023 — 2027”,
welches auf der Internetseite des für den lSndlichen Raum
zustandigen Ministeriums und der BewilligungsbehOrde
abgerufen werden kann.
Bei Ma8nahmen, die im Rahmen der GAK vom Bund und
jeweiligen Land mitfinanziert werden, ist in geeigneter
Weise (Erlauterungstafel) gegenüber der Offentlichkeit auf
dieseTatsache hinzuweisen, wenn das Investitionsvolumen
50.000 Euro Obersteigt.

Die Erlauterungstafeln müssen das Logo des Bundesminis
teriums für Ernahrung und Landwirtschaft in gleicher GrOf3e
wie das Landeslogo tragen und den Hinweis enthalten, dass
das geforderte Projekt im Rahmen der Gemeinschaftsauf
gabe ,,Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten
schutzes” vom Bund und dem Land mitfinanziert wurde.
Näheres dazu enthalt das Merkblatt ,,Hinweisblatt für die
Umsetzung der Informations- und PublizitOtsvorschriften
bei FOrdervorhaben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
,,Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”,
welches auf der Internetseite des für den ländlichen Raum
zustOndigen Ministeriums abgerufen werden kann.

D 16 Nach Ma6gabe der Artikel 98 bis 100 der Verordnung (EU)
2021/2116 in Verbindung mit Artikel 58 der Durchführungs
verordnung (EU) 2022/128 und Artikel 49 Abs. 3 der Ver
ordnung (EU) 2021/1 060 in derjeweils geltenden Fassung,
sind lnformationen Ober die IdentitOt des Begünstigten, dem
zugeteilten Betrag je Vorhaben und dem Gesamtbetrag je
Begünstigten, und den gewahrenden Fonds, aus dem die
ser gewahrt wird sowie über die Art und Beschreibung der
betreffenden lnterventionskategorie zu veroffentlichen. Die
VerOffentlichung erfolgt jährlich auf einer speziellen Web-
site des für den ländlichen Raum zustandigen Ministeriums
im Internet. Die Informationen bleiben vom Zeitpunkt ihrer
ersten Veroffentlichung an zwei Jahre lang auf der Web-
site zuganglich. Die Informationen kOnnen zum Zweck des
Schutzes der finanziellen Interessen der Europaischen
Union von Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrich
tungen der Europäischen Union, des Bundes, der Lander,
der Kreise und der Gemeinden verarbeitet werden.

Sofern der Zuwendungsempfanger unrichtige oder unvoll
standige Angaben über subventionserhebliche Tatsachen
macht oder Angaben über subventionserhebliche Tat
sachen unterlässt, kann er sich gema6 § 264 Strafgesetz
buch (StGB) wegen Subventionsbetrug strafbar machen.
Subventionserheblich im Sinne von § 264 StGB sind Tat
sachen, die nach dem Subventionszweck, den Rechtsvor
schriften, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien über die
Subventionsvergabe sowie den sonstigen Vergabevoraus
setzungen für die Bewilligung, Gewahrung, Rückforderung,
Weitergewahrung oder das Belassen einer Subvention oder
eines Subventionsvorteils erheblich sind und von der Bewil
ligungsbehorde/Bewilligungsstelle (z. B.: in den Antragsfor
mularen) als subventionserheblich (~ 2 Subventionsgesetz)
bezeichnet sind.

D 18 In Bezug auf Ma8nahmen im Offentlich zuganglich~n Ver
kehrs- und Freiraum, in Offentlichen Gebäuden sowie hin
sichtlich Offentlich zuganglicher Informations- und Kom
munikationsanwendungen, ist die barrierefreie Gestaltung
besonders zu beachten. Der/Die kommunale Beauftragte
für Menschen mit Behmnderung ist bei der Vorhabenplanung
und -umsetzung zu beteiligen.

D 19 Als Gemeindeverband im Sinne dieser FOrderrichtlinie wer
den die Landkreise defmniert.

D 20 Bei der Forderung von Ladestationen für E-FahrrOder zur
Nutzung im Offentlichen Raum sind die Kriterien zur Einhal
tung des lEG-Ready Standards zu beachten.

Die BewilligungsbehOrde/Bewilligungsstelle, die zustän
digen Dienststellen der Europaischen Kommission sowie
weitere berechtigte Stellen gema6 der Verordnung (EU)
2021/2115 und der Verordnung (EU) 2021/2116 sind
berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschaftsunter
lagen anzufordern und zu prüfen sowie die Verwendung der
Zuwendung durch Ortliche Erhebungen zu prüfen oder durch
Beauftragte prüfen zu lassen (~ 44 Abs. 1 Satz 3 ThürLHO).

D 17

Tell E Prüfungsrecht
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Die Prüfungsrechte des ThOringer Rechnungshofes (~ 91
ThürLHO) sowie des Bundesrechnungshofes und des Euro
päischen Rechnungshofes bleiben davon unberOhrt.

Tell F Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Förderricht
linie gelten jeweils für alle Geschlechter.

Tell G lnkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Fdrderrichtlinie tritt am 1. Januar 2025 in Kraft und mit
Ablauf des 31. Dezember 2027 au8er Kraft.

Gleichzeitig mit dem lnkrafttreten dieser Förderrichtlinie tritt
die FR ILE/REVIT ab 2023 vom 24. April 2023, (ThürStAnz
Nr. 19/2023 S. 717), geandert durch Verwaltungsvorschrift
vom 26. März 2024 (ThürStAnz Nr. 17/2024 S. 609), auBer
Kraft.

Für Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Förderrichtlinie
nach Satz 1 bewilligt worden sind, ist weiterhin die Förder
richtlinie nach Satz 2 anzuwenden.

Erfurt, den 01.11.2024

Susanna Karawanskij
Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft

Ministerium für lnfrastruktur und Landwirtschaft
Erfurt, 01.11.2024
Az.: 1080-36-7201/20-12-80214/2024
ThurStAnzNr. 50/2024 S. 1798— 1813

LANDESVERWALTUNGSAMT

13371 5. 194, 201), die folgende Satzung zur Anderung der Verbandssat
zung beschlossen:

Der Zweckverband Wasser/Abwasser ,,Mittleres Elstertal” hat dem
Thüringer Landesverwaltungsamt gemaB § 42 Abs. 2 des Thürin
ger Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit die nach
stehend abgedruckte 28. Satzung zur Anderung der Verbandssat
zung angezeigt.

Diese Anderungssatzung wird hiermit amtlich bekannt gemacht.

Weimar, den 12.11.2024

Thüringer Landesverwaltungsamt
Der Präsident

Frank Ro8ner

Landesverwaltungsamt
Weimar, 12.11.2024
Az.: 5090-240-1454/7
ThürStAnz Nr. 50/2024 S. 1813

Artikel 1

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mitt
leres Elstertal in der Fassung vom 15.09.2023 wird wie folgt gean

1. In § 2 Abs. 1 wird die Angabe ,,Wünschendorf/Elster” durch die
Angabe ,,Berga-Wünschendorf” ersetzt.

2. In § 2 Abs. 2 wird das Wort ,,Wünschendorf” durch die Angabe
Berga-Wünschendorf” ersetzt.

3. Nach Satz 1 des § 3 wird folgender Satz 2 angefügt:
,,Ausgenommen vom räumlichen Wirkungskreis ist das ehema
lige Gebiet der mit Wirkung zum 31.12.2023 aufgelosten Stadt
Berga/Elster.”

4. Nach Satz 2 des § 6 wird folgender Satz 3 angefügt:
,,Gehoren Gebiete eines Verbandsmitgliedes nicht zum räum
lichen Wirkungskreis des Verbandes, sind diese vom jeweiligen
Verbandsmitglied ermittelten Einwohnerzahlen für die nicht vom
räumlichen Wirkungskreis umfassten Gebiete in Abzug zu brin
gen.”

5. In § 9 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,,Wünschendorf/Elster”
durch die Angabe ,,Landereck und der Stadt Berga-Wünschen
dorf” ersetzt.

28. Satzung zur Anderung der Verbandssatzung
des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser
Mittleres Elstertal hat auf Grund der §~ 17 Abs. 1 und 31 Abs. 2, zwei
ter Teilsatz und 38 des Gesetzes über die kommunale Gemein
schaftsarbeit (ThürKGG) vom 11.06.1992 (GVBI. S. 232) in der
Fassung der Neubekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBI. 5. 290),
zuletzt geandert durch Art. 5 des Gesetzes yam 23.07.2013 (GVBI.

Diese Satzung tritt am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung in
Kraft.

ausgefertigt am:
Gera, den 07.11.2024

Verbandssatzung des Zweàkverbandes Wasser/
Abwasser ,,Mittleres Elstertal”; Bekanntmachung
der 28. Satzung zur Anderung der Verbandssatzung

dert:

Artikel 2

Dietrich Heiland
Verbandsvorsitzender

Siegel

WFG
Rechteck


